
           Anlage 1 

 

Stadtarchiv Ulm      Ulm, den 1. Januar 2011 

 

 

 

 

 

 

Gebühren- und Entgeltordnung des Stadtarchivs 
 

 

 

Die Gebühren werden gemäß § 11 der Satzung für das Stadtarchiv Ulm vom 5. Juli 1995 im 

Rahmen der "Satzung für die Erhebung von Verwaltungsgebühren bei der Stadt Ulm" vom 

22.10.1997 berechnet. 

 

Die Gebühren und Entgelte des Stadtarchivs werden für Schülerinnen und Schüler, 

Studierende, Auszubildende und Wehrpflichtige ebenso wie für Inhaber der Lobby- bzw. 

Kinderbonuscard generell um 15 Prozent ermäßigt.  

 

 

ARCHIVBENUTZUNG UND NUTZUNG GEWÖLBESAAL 
 

 

1. Aktenvorlage für private und gewerbliche 

    Zwecke (z.B. Familienforschung, Firmen- 

    werbung):   

 Grundgebühr für 5 angefangene 

 Archivalieneinheiten     

    

 Jede einzelne weitere Einheit 

 

 

 

2.  Vorlage von Bauakten für private und 

    gewerbliche Zwecke:  

 je 5 angefangene Archivalieneinheiten  

 Jede einzelne weitere Einheit    

 

 

 

3.  Mündliche und schriftliche Auskünfte 

    in privaten Belangen sowie Gutachten 

 werden nach Zeitaufwand berechnet. 

            Richtwert pro Stunde 

 

 

 

 

 

€ 9,00 (alt 8,75) 
  

€ 1,50 (alt 1,45) 
  

€ 9,00 (alt 8,75) 

€ 1,50 (alt 1,45) 

€ 51,50 (alt 50,00 geh. Dienst) 

 65 (alt 62,50 höh. Dienst) 
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4.  Archivführungen werden nach Zeitaufwand  

 einschließlich der Vorbereitungszeit berechnet. 

Richtwert pro Stunde  

- während der Öffnungszeiten 

 

 

- außerhalb der Öffnungszeiten nach 

Vereinbarung 

 

 

 

 Führungen für Seminare und Schulklassen   gebührenfrei 

 

 

5.  Aus Gründen der Raumknappheit müssen 

    zur Benutzung bereitgestellte, jedoch 

    nicht benutzte Archivalien 2 Tage nach 

    dem vereinbarten Benutzungstermin  

    gebührenpflichtig reponiert werden. 

    Gebühr:      wie unter 1. und 2. 

 

    Zur Benutzung können nicht mehr als 

    3 Archivalien gleichzeitig vorgelegt 

    bzw. bereitgestellt werden. 

 

 

6.  Gebühr für Auskunft aus archivierten  

 Einwohnerkarteien 

 Einschließlich Bestätigung und Porto          

  

  

7. Gebühr für Auskunft aus archivierten  

 Personenstandsregistern 

 Einschließlich Bestätigung und Porto          

   

 

8.  Benutzung im Lesesaal für wissenschaftliche, orts- 

 geschichtliche, schulische und    

behördliche Zwecke  gebührenfrei 

 

 

9. Mietkosten Gewölbesaal Nutzer aus Ulm € 72,- (alt 70 ) 

 pro angefangener Stunde  Auswärtige Nutzer € 103,- (alt 100 ) 

 zuzüglich Reinigung 

 Techniknutzung (Tonanlage, Beamer etc.) Pauschal € 51,50 (alt 50)

€ 64 (alt 62,00) 

 

€ 95 (alt 93,00) 

€ 8,75 (alt 8,50) 
  

€ 12,80 (alt 12,40) 
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ZENTRALE BILDSTELLE: 
 

 

 

Die Leistungen der Bildstelle für Dritte werden nach Marktpreisen berechnet. 

 

Eilige Aufträge können in der Regel nur durch Überstunden termingerecht abgewickelt 

werden. Dafür muss ein Eilzuschlag in Höhe von 25 % des Gesamtbetrages berechnet 

werden. 

 

 

 

Benutzung von Lesegeräten für mitgebrachte Filme und Fiches 

 

Grundgebühr inklusive erste Stunde    

 

jede weitere angefangene Stunde 

 

 

 

 

Fotokopien:  DIN A 4    

 

   für schwierige Vorlagen  

   oder Maßstabsänderungen  
 

 

   DIN A 3    

 

   für schwierige Vorlagen    

   oder Maßstabsänderungen   
 

 

 

 

Vergrößerungen 

 

(elektrostatisch am Leserückvergrößerungsgerät) 

Durch Benutzer selbst vom Fiche angefertigt: 

 

DIN A 4 

 

   DIN A 3 

 

 

€ 3,30 (alt 3,20  ) 

  

€ 1,80 (alt 1,75  ) 

  

€ 0,40 (alt 0,40 ) 

  

€ 0,75 (alt 0,70  ) 

  

€ 0,75 (alt 0,70) 
  

€ 0,90 (alt 0,90 ) 

  

€ 0,75 (alt 0,70) 
  

€ 1,00 (alt 1,00) 
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Durch Mitarbeiter des Stadtarchivs vom Originalfilm 

(inkl. Bearbeitungsgebühr für nichtwissenschaftl. Zwecke): 

 

DIN A 4 bis 3 Seiten je 

 

 DIN A 4 mehr als 3 Seiten je 

 

DIN A 3 bis 3 Seiten je       

 

 

 DIN A 3 mehr als 3 Seiten  je  

 

 

 

Anfertigung von Fotografien durch Fotografen  

des Stadtarchivs  

Richtwert pro Stunde innerhalb der Öffnungszeiten: 

 

Richtwert pro Stunde außerhalb der Öffnungszeiten: 

 

 

 

 

 

I. Ausführung besonderer Aufträge 

 

1. Aufnahmen von Siegeln, Urkunden mit Siegeln, Münzen, plastischen Gegenständen 

etc. nach Zeitaufwand. Richtwert   €  27 je Aufnahme plus Materialkosten.  

 

 

2. Arbeiten im digitalen Verfahren  

(entsprechen normalen schwarz/weiß und Farbreproduktionen) 

 

 

a. Scans bis DIN A 4 /Flachbettscanner € 8,75 (alt 8,50 ) 

b. Scans bis Vorlagen 40x60 cm bis 400 dpi € 11,00 (alt 10,60) 

c. Scans bis Vorlagen 60x90 cm bis zu 400 dpi  € 27,30 (alt 26,50) 

d. Scans bis Vorlagen 90x120cm bis 400 dpi € 43,20 (alt 42) 

e. Scans von Dias/Negativfilm (KB 13x18) € 8,75 (alt 8,50) 

 

3. Ausdrucke  

 

auf Inkjet-Fotopapier: 

 

 

 

  DIN A 4    DIN A 3 (A3+) Größere Formate  

auf Anfrage 

 Stück € 10,90 

(alt 10,60 ) 
21,80  

(alt 21,20 ) 
 

€ 2,50 (alt 2,40 ) 

€ 1,80 (alt 1,75 ) 

€ 44,80 (alt 4,75) 
  

€ 3,50 (alt 3,40) 
  

€ 47,- (alt 46,- ) 

  

€ 74,- (alt 72,-) 
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4. Herstellen von CDs und DVDs 

 

CD     €  11,- (alt 10,60) 

DVD    €  13,60 (alt 13,20) 

 

 

5. Fachausführung und Digitale Bildbearbeitung 

(z.B. Retouchen, Montagen usw.) auf Anfrage 

 

Richtwert pro angefangene Stunde:   €  51,50 (alt 50,- ) 

 

 

6. Einfache digitale Bildbearbeitung 

 

Pro Abbildung:     €  8,75 (alt 8,50) 

 

 

7. Versand von Dateien per E-Mail 

 

Pro Sendung:      €  8,75 (alt 8,50) 

 

 

 

II. Reproduktionen -  

 

1. Colornegativ/Dia/SW auf Roll- oder Planfilm 

 

Auf Anfrage 

 

2. Reproduktionen Kleinbild-Dia - color  

 

Auf Anfrage 

 

3. Reproduktionen mit der Digitalkamera 

 

Pro Vorlage      €  26,- (alt 25,00 ) 

 

 

 

III. Vergrößerungen  

 

 

1. Vergrößerungen in Farbe und Schwarz/weiß vom Negativ werden an ein Fachlabor 

vergeben. Dafür werden 3 € pro Auftrag als  Unkostenpauschale für den 

Verwaltungsaufwand erhoben. 
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2. Vergrößerungen und Kopien am Pictrostrat  

(Vorlagengröße maximal DIN A 4) 

 

Kopien vom Original und Vergrößerungen vom Dia 

 

 DIN A 5 DIN A 4 

ProStück € 6,00 (alt 5,80) 11,30 (alt 11,-) 

Für die Ausleihe eines vorhandenen großformatigen Dias werden € 33 (alt 32,- ) 

berechnet. 

 

 

 

IV. Einräumung von Nutzungsrechten an Reproduktionen bzw. Veröffentlichungshonorar 

im Rahmen des Urheberrechts 

 

(soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, gelten die Entgelt- bzw. 

Gebührensätze für jeweils einmalige Nutzung) 
 

1. Für Bildvorlagen aus Beständen des Stadtarchivs 

 

 

Ulmer Tagespresse € 29,- (alt 28,-) 

Überregionale Presseorgane bis 50.000 Auflage  € 38,- (alt 37,-) 

Überregionale Presseorgane bis 100.000 Auflage  € 54,50 (alt 53,- ) 

Überregionale Presseorgane ab 100.000 Auflage  € 71,- (alt 69,- ) 

Film und Fernsehproduktionen (Einzelvorlage) € 71,- (alt 69,- ) 

Film und Fernsehproduktionen (Wiederholung im  

gleichen Sender) 
€ 33,- (alt 32,-) 

 

2. Für die Nutzung von Filmvorlagen des Stadtarchivs 

je angefangene 10 Sekunden     € 76,- (alt 74,-) 

 

 

2. Für Verlage, sonstige Publikationsorgane oder für gewerbliche Zwecke sowie für 

Ektachromaufnahmen und bei mehrfacher Veröffentlichung wird das Honorar nach 

vorheriger Absprache festgelegt.  

 

Richtwerte sind: 

 

- für Buchveröffentlichungen bis Aufl. 3.000 

Exempl. 
€ 56,50 (alt 55,-) 

- für Buchveröffentlichungen ab Aufl. 3.000 

Exempl. 
€ 76,- (alt 74,-) 
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-für Flyer und Ähnliches  € 29,-(alt 28,-) 

- für CD-Rom € 36,- (alt 35,-) 

- für Videobänder pro Vorl. oder 10. Sek. 

Filmvorlage 
€ 33,- (alt 32,-) 

- für Verwendung im Internet pro Vorl. oder 10 

Sek. Filmvorlage 
€ 43,- (alt 42,-) 

 

 

 

3. Für wissenschaftliche Veröffentlichungen mit niedriger Auflage sowie für 

Veröffentlichungen von Schülern, Studenten, Auszubildenden und Wehrpflichtigen 

kann auf ein Nutzungshonorar verzichtet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

gez. 

Prof. Dr. Wettengel   


